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Der wissenschaftlich-technische Fortschritt wirkt sich in der 
DDR immer tiefgreifender auf alle Seiten der gesellschaftli
chen Entwicklung aus und umschließt in seiner Einheit von 
evolutionärer und revolutionärer Entwicklung Erscheinungen, 
die die Tätigkeit des Menschen in ihrer gesamtgesellschaftli
chen Dimension in innovativem Sinne verändern. Das gilt 
nicht nur für den produktiven Bereich, sondern für alle ge
sellschaftlichen Bereiche, also auch für den juristischen Über
bau. 1 Daher sind die Auswirkungen des wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts auch auf die Gestaltung des Strafverfah
rens von höchster Aktualität und Wichtigkeit. Ihre Untersu
chung durch die Strafverfahrensrechtswissenschaft — im 
Zusammenwirken mit der Kriminalistik und den anderen 
forensischen Wissenschaften — muß um so umfassender und 
tiefgründiger sein, je mehr und je intensiver der wissenschaft
lich-technische Fortschritt das gesellschaftliche Leben durch
dringt.

Auswirkungen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
auf strafprozessuale Regelungsbereiche

Bestimmte Wechselwirkungen zwischen dem wissenschaftlich- 
technischen Fortschritt, der Verfahrensentwicklung und der 
Bildung strafverfahrensrechtlicher Theorien bestanden zwar 
schon immer. Die heutigen Dimensionen des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts und sein weiteres rasches Voran
schreiten werfen jedoch Probleme in einem bisher nicht ge
kannten Umfang auf. Seine Auswirkungen auf einzelne straf
prozessuale Regelungsbereiche und -gegenstände gehen über 
das bisher übliche Maß hinaus. Sie führen zu qualitativen 
Veränderungen im Strafverfahren, die immer mehr herkömm
liche Denk-, Entscheidungs- und Regelungsschemata sowie 
grundlegende strafverfahrensrechtswissenschaftliche Konzep
tionen berühren.

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Strafverfahrens
rechtswissenschaft der DDR über die Beziehungen von Straf
verfahren und wissenschaftlich-technischem Fortschritt liegen 
erst einzelne Ergebnisse vor. Sie betreffen zumeist Einzel
fragen des kriminalistischen Untersuchungsprozesses im Zu

sammenhang mit naturwissenschaftlichen Erkenntnisfort
schritten und neuen technischen Verfahren1 2 3 sowie Fragen der 
Einführung der Computertechnik in die Untersuchungs- und 
Gerichtspraxis.3 Ansonsten besteht ein Defizit an theoretischer 
Auseinandersetzung mit den Auswirkungen des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts auf das Strafverfahren und der 
Notwendigkeit entsprechender rechtlicher Regelungen.

Insbesondere fehlt noch eine tiefgründige Analyse über 
die sich im Strafverfahren im Zusammenhang mit dem wis
senschaftlich-technischen Fortschritt herausbildenden neuen 
bzw. modifizierten prozessualen Verhältnisse und Beziehun
gen, die der verfahrensrechtlichen Regelung bedürfen. Diese 
Analyse ist die notwendige Voraussetzung für die langfristige 
Ausarbeitung einer theoretisch begründeten und praktisch 
umsetzbaren verfahrensrechtlichen Konzeption zur umfassen
den Nutzung der Errungenschaften des wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts im Strafverfahren.

Die Arbeit der Strafverfahrensrechtswissenschaftler auf 
diesem Gebiet darf jedoch keinesfalls als ein nachträgliches 
Reagieren auf wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt, neue 
Techniken und Technologien und damit letztlich als nachträg
liche Folgenbewältigung dieses Fortschritts verstanden 
werden. Die Konzeption ist auf der Grundlage eines voraus
schauenden (rechtzeitigen) Erkennens und Aufdeckens recht
licher Regelungsnotwendigkeiten in den prozessualen Verhält
nissen und Beziehungen im Zusammenhang mit dem wissen
schaftlich-technischen Fortschritt zu erarbeiten. Dieses Heran
gehen erlaubt eine rechtliche Gestaltung des Strafverfahrens, 
mit der der wissenschaftlich-technische Fortschritt für das Er
reichen der Verfahrensziele umfassend genutzt wird. Im fol
genden sollen dazu wesentliche Entwicklungsrichtungen der 
Nutzung wissenschaftlich-technischer Errungenschaften im

Strafverfahren und damit im Zusammenhang stehende recht
liche Fragen betrachtet werden.

Wissenschaftlich-technische Methoden, Mittel 
und Verfahren zur Feststellung der Wahrheit

Die Nutzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts im 
Strafverfahren findet ihren Ausdruck in einem dynamischen 
Anwachsen der wissenschaftlich-technischen Methoden, Mit
tel und Verfahren, die der Feststellung der Wahrheit im Straf
verfahren dienen. Damit werden den für die Durchführung 
des Strafverfahrens verantwortlichen Rechtspflegeorganen 
ständig wachsende Möglichkeiten eröffnet, tiefer in die Zu
sammenhänge der objektiven Realität einzudringen, weitere 
Erkenntnisse über die Straftat und ihre Umstände zu gewin
nen und diese Erkenntnisse zu beweisen. Folglich besteht auch 
für das Strafverfahren ein uneingeschränktes Interesse der 
Gesellschaft daran, die Ergebnisse des wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts und die daraus abgeleiteten eigenständi
gen Methoden und Verfahren möglichst schnell und umfas
send für die Feststellung der Wahrheit zu nutzen.

Andererseits darf aber nicht übersehen werden, daß es 
im Strafverfahren um die Prüfung, Feststellung und Durch
setzung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit eines Men
schen geht, dessen Persönlichkeit und Würde strikt zu achten 
sind. Mit bestimmten Garantien muß daher gesichert werden, 
daß sich die Nutzung wissenschaftlich-technischer Errungen
schaften nicht nachteilig auf die Stellung des Menschen, seine 
Persönlichkeit und Würde im Strafverfahren auswirken kann. 
Der Gesetzgeber hat die Wahrheitsfindung im Strafverfahren 
unter diesem Aspekt so zu regeln, daß die Persönlichkeits
rechte und die Würde des Menschen allseitig gewahrt wer
den.

Für den Gesetzgeber folgen daraus auf Grund der Spezifik 
der Wahrheitsfeststellung im Strafverfahren zwangsläufig 
zwei miteinander verbundene Fragen: Erstens ist festzulegen, 
mit welchen Beweismitteln im Strafverfahren der Nachweis 
der Wahrheit über die Straftat und ihre Umstände geführt 
werden darf, und zweitens ist über die zulässigen Methoden, 
Mittel und Verfahren ihrer Suche, Sicherung, Fixierung und 
Würdigung zu befinden. Beide Fragen sind untrennbar mit 
dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt verbunden.

Im Strafverfahren zulässige Beweismittel

Der Zusammenhang von Wahrheitsfindung und wissenschaft
lich-technischem Fortschritt spiegelt sich in der Tatsache wi
der, daß der Gesetzgeber in § 24 StPO ausdrücklich die Be
weismittel bezeichnet hat, mit denen die Wahrheit über die 
Straftat und ihre Umstände festgestellt werden darf. Andere 
als die genannten Beweismittel sind nicht zulässig. Das aber 
hat zur Konsequenz, daß auch auf Grund des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts neu erschließbare Beweisquellen 
nur insoweit die Qualität von Beweismitteln erlangen kön
nen, als sie den in § 24 StPO genannten Formen entsprechen. 
Unter diesem Aspekt haben mit dem Voranschreiten des wis
senschaftlich-technischen Fortschritts vor allem die beiden im 
Gesetz genannten sachlichen Beweismittel „Aufzeichnungen“ 
und „Beweisgegenstände“ zunehmende Bedeutung erlangt.

Für die Erschließung neuer Beweisquellen als Beweismit
tel durch den wissenschaftlich-technischen Fortschritt haben 
sich vor allem „Aufzeichnungen“ als bedeutsam erwiesen, die 
mit der StPO von 1968 in das Strafverfahren eingeführt wur-
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